
LANDKREIS. „Die 20-jährige Partner-
schaft mit Bautzen und die damit ver-
bundenen Freundschaften sind eine
Erfolgsgeschichte, weil sie Menschen
zusammengeführt hat“, brachte es
Landrat Franz Löffler bei der Jubilä-
umsfeier im Landratsamt in Cham auf
den Punkt. „Das war Hilfe zur Selbst-
hilfe“, konterte der Bautzener Landrat
Michael Harig und bedankte sich da-
für, dass die Chamer ihn und seine
Kreisräte über Jahre hinweg beim Ver-
waltungsaufbau ihres Landkreises
über die Schultern schauen ließen. Ge-
meinsam bekräftigten die beiden
Landräte am Samstag im Beisein von
Kreisräten und Ehrengästen urkund-
lich die Partnerschaft. Bei einem Ge-
genbesuch waren 37 Bautzener Gäste
nach Cham gekommen, um das 20-
jährige Jubiläummitzufeiern.

Ebenso beeindruckend wie um-
fangreich stellte Franz Löffler seinen
Landkreis vor. Der demografische
Wandel sei trotz leichten Zuwande-
rungsgewinns nicht ganz auszuglei-
chen, doch sei der Landkreis eine Regi-
on mit besten Aussichten und ein mo-
derner Wirtschaftsstandort. Derzeit
herrsche nahezu Vollbeschäftigung.
Gerade die Branchen Maschinenbau,
Elektrotechnik und Kunststofftechnik

seien seit den 1980er Jahren stark ge-
wachsen. Als Gründe für den Auf-
schwung nannte er unter anderem das
„Stärkeprofil“ statt der „Jammermen-
talität“ in der Bevölkerung.

Landrat Michael Harig präsentierte
im Gegenzug den Bautzener Land-
kreis, der als Schnittpunkt zwischen
Berlin und Prag sehr zentral liegt. Et-
was neidisch schaue er auf Cham, da
Bautzen immer noch mit strukturel-
len Problemen beschäftigt sei. Bei zwei
Gebietsreformen in Sachsen 1994 und
2008 seien einst 44 auf heute zehn
Landkreise zusammengeführt wor-
den. Im Landkreis Bautzen leben der-
zeit 320 000 Einwohner in 60 Gemein-
den und Städten, wobei Bautzen mit
42 000 Einwohnern die größte Stadt
ist. Neben der Umstrukturierung der
Kreisverwaltung habe es auch funkti-
onale Reformen in der Forst- und
Landwirtschaft oder bei den Kranken-
häusern gegeben. Die Arbeitslosigkeit

habe sich in den vergangenen zehn
Jahren auf 10,2 Prozent halbiert. Der
demografische Wandel sei ebenfalls
ein großes Problem. Auch wenn die
Abwanderung mittlerweile stagniere,
sei sie noch außergewöhnlich hoch.

Franz Zollner, der Leiter der Kreis-
werke Cham, gab Auskunft über die
regenerativen Energien im Landkreis
Cham. Derzeit werden etwa 43 Pro-
zent des Energiebedarfs über erneuer-
bare Energien abgedeckt, bis 2020 soll
sich dies auf 60 Prozent steigern.Wäh-
rend Biogasanlagen und Wasserkraft
weitgehendst ausgeschöpft und Bio-
heizkraftwerke begrenzt seien, enthal-
te vor allem die Photovoltaik-Technik
noch Potenzial. Bei derWindkraft stel-
le sich als Grundproblem, dass 80 Pro-
zent der Flächen im Landkreis Land-
schaftsschutzgebiete seien.

Da sich die Gäste sehr für die Eh-
renamtskarte interessierten, stellte
Karl-Heinz Sölch das Konzept dieser

besonderen Anerkennung für ehren-
amtliches Engagement vor. Ursprüng-
lich im und für den Landkreis entwi-
ckelt, steht die Karte mittlerweile Mo-
dell in ganz Bayern und mehr als 40
Landkreise haben sich angeschlossen.

Im Anschluss unterzeichneten die
Landräte die Partnerschaftsbekräfti-
gung. Harig trug sich ins Ehrenbuch
des Landkreises ein. Als Geschenk
überreichte Löffler ihm eine Ehe-Me-
daille, die einem Bautzener Ehepaar
im Jahr 1900 gewidmet ist. Harig über-
reichte im Gegenzug ein Bautzener
Wappen ausMeissener Porzellan.

„Es ist die Verbindung unter den
Menschen, die dem Leben Bedeutung
gibt“, sagte Alois Hiebl in seiner Funk-
tion als Vorsitzender der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft. Sein Bautze-
ner Kollege setzte mit der Einschät-
zung, dass „Partnerschaft das gemein-
same Ziel ist, etwas miteinander zu er-
reichen“, den Schlussakkord. (cop)

HunderteMenschen zusammengeführt
FEIERSTUNDE Seit 20 Jahren
bietet der Landkreis Cham
dem Landkreis Bautzen „Hil-
fe zur Selbsthilfe“.

Der Bautzener Landrat Michael Harig und Landrat Franz Löffler (sitzend) unterzeichnen die Partnerschaftsbekräftigung der beiden Landkreise. Hinten von
rechts: der ehemalige Landrat Theo Zellner, MdB Karl Holmeier, stellvertretender Landrat Michael Dankerl, Chams Bürgermeisterin Karin Bucher, stellver-
tretender Landrat Fritz Winklmann, drei Kreisräte aus Bautzen und der ehemalige Landrat Ernst Girmindl Foto: cop

RODING. Mit der aktuellen Situation
der Beschäftigten der Kreiskliniken
befasste sich der Rodinger Verein Pro
Gesundheit bei einer Vorstandssit-
zung im Gasthof Lobmeyer. Zu der Zu-
sammenkunft konnte Vorsitzender
Dr. Michael Jobst auch Bürgermeister
Franz Reichold begrüßen. Die Betriebs-
ratsvorsitzende der Kreiskliniken, Ka-
tharina Berg aus Cham, berichtete aus
erster Hand über die Auswirkungen
der laufenden Umstrukturierungen
auf das Personal.

Küche „ausgelagert“

Derzeit werden verschiedene Bereiche
der Krankenhäuser wie etwa die Phy-
siotherapie oder die Küche an Tochter-
gesellschaften des Sana-Konzerns oder
an externe Dienstleister ausgelagert,
wie es hieß. Diese Veränderungen
führten zu Unsicherheiten bei den Be-
schäftigten, sagte Berg, auch wenn ei-
ne zweijährige Beschäftigungsgarantie
von Sana abgegebenwurde.

Die Vorstandschaft von Pro Ge-
sundheit war sich einig: Das Personal
dürfe nicht ausgedünnt werden, weil
damit die Qualität der Patientenver-
sorgung leiden würde. Die Beschäftig-
ten hätten trotz guter Arbeit bereits in
der Vergangenheit viele Einschnitte in
Kauf nehmenmüssen.

Kritisiert wurde, dass vom diesjäh-
rigen Abschlussjahrgang der Kranken-
pflegeschule niemand übernommen
worden sei. Pro Gesundheit appellierte
an Sana, wieder junge Pflegekräfte ein-
zustellen, da diese in einigen Jahren
wohl nicht mehr so einfach zu bekom-
men seien.

Orthopädische Reha extern?

Angesprochen wurde auch die Zu-
kunft der Orthopädischen Rehabilita-
tion am Krankenhaus Roding. Sana
möchte diese nach Informationen von
Pro Gesundheit an einen externen Be-
treiber abgeben.

Hier gilt es nach Ansicht von Pro
Gesundheit, wie es in einer Mitteilung
hieß, „die Arbeitsplätze der betroffe-
nen Mitarbeiter langfristig zu si-
chern“. Ziel sollte es nach Auffassung
des Vereins sein, das Defizit der Kran-
kenhäuser nicht nur durch Einsparun-
gen beim Personal, sondern durch Pa-
tientenzuwächse zu senken.

„Kräfte in
der Pflege
einstellen“
KRANKENHÄUSERBetriebsrats-
vorsitzende Berg informiert
den Verein Pro Gesundheit.

➤ Die beiden Landkreise Bautzen und
Cham unterhalten seit 1992 enge part-
nerschaftliche Beziehungen.
➤ Diese Verbindung besteht im Geiste
der deutschenWiedervereinigung.
➤ Getragen von der Hoffnung, weiter-
hin einen Beitrag für eine glückliche und
friedvolle Zukunft in unserem gemeinsa-
men Vaterland leisten zu können, be-
kräftigen die beiden Landkreise im Jahr
des 20-jährigen Bestehens der Partner-
schaft, Verständnis und Anerkennung
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AUSZÜGE AUS DER BEKRÄFTIGTEN PARTNERSCHAFTSERKLÄRUNG

zwischen denMenschen beider Kreise
zu wecken und zu vermitteln.
➤ Außerdem wollen sie sich gegensei-
tig in der Erfüllung der kommunalen Auf-
gaben zumWohle der Bürgerinnen und
Bürger unterstützen, kulturelle, gesell-
schaftliche und kommunale Verbindun-
gen zu Organisationen, Vereinen und
Verbänden herstellen, unterhalten und
pflegen und darüber hinaus den Aus-
tausch von Schülern und Auszubilden-
den fördern.

➤ Im Zuge der Gebietsreform im Frei-
staat Sachsen ist am 1. August des Jah-
res 2008 der Landkreis Bautzen durch
den Zusammenschluss der Landkreise
Bautzen und Kamenz und der kreisfrei-
en Stadt Hoyerswerda neu entstanden.
➤ Mit ihrer Vereinbarung erklären die
beiden Kreistage, die bestehenden
freundschaftlichen Beziehungen zu ver-
tiefen und diese zumWohle der Bewoh-
ner der beiden Gebietskörperschaften
weiterhinmit Leben zu erfüllen. (cop)

LANDKREIS. Eine Betriebskostenab-
rechnung macht folgende Mindestan-
gaben notwendig: eine geordnete Zu-
sammenstellung der Gesamtkosten;
die Angabe und Erläuterung des Umla-
gemaßstabes; die Berechnung des An-
teils des Mieters; den Abzug der Vor-
auszahlungen des Mieters. Die Ab-
rechnung muss gedanklich und rech-
nerisch nachvollziehbar sein. Geord-
nete Zusammenstellung heißt, die Ab-
rechnung muss übersichtlich geglie-
dert und für jeden Mieter verständlich
sein. Hierzu gehört eine Konkretisie-
rung nach den Kostenpositionen. Die
Gesamtkosten dürfen nicht um Kür-
zungsbeträge bereinigt werden. Für

den Mieter muss schon aus der Ab-
rechnung selbst ersichtlich sein, ob
und in welcher Höhe nicht umlagefä-
hige Kosten vorab abgesetzt wurden.

Ein Beispiel zum Umlagemaßstab:
Bei der Wohnfläche ist die Gesamt-
wohnfläche im Verhältnis zur ange-
mieteten Wohnfläche darzustellen.
Die Berechnung des Mieteranteils
muss aus den Gesamtkosten nach den
Umlagemaßstäben erfolgen und den
Anteil des Mieters nachvollziehbar er-
mitteln. Bei den Vorauszahlungen des
Mieters müssen die tatsächlich gezahl-
ten Beträge angegebenwerden.

Es geht ohne Rechnungsbelege

BeiWohnraummiete ist der Vermieter
verpflichtet, innerhalb einer Aus-
schlussfrist von einem Jahr ab Ende
des üblichen Abrechnungszeitraums
abzurechnen. Der vorzeitige Auszug
des Mieters ändert nichts am Beginn
der Frist. Versäumt der Vermieter de-
ren Einhaltung, hat er keinen An-
spruch auf Nachforderungen. Der Ver-
mieter bleibt trotz Fristablauf zur Ab-
rechnung verpflichtet. Theoretisch
könnte sich aus der Abrechnung ein
Guthaben zu Gunsten des Mieters er-
geben. Falls die Frist nicht eingehalten
wurde, kann der Vermieter nur Nach-

forderungen erheben, wenn er die ver-
spätete Geltendmachung nicht zu ver-
treten hat. Der Vermieter ist gehalten,
innerhalb von drei Monaten ab Weg-
fall des Hindernisses abzurechnen.

Der Vermieter sollte die Abrech-
nung stets anhand des Mietvertrages
erstellen. Mehr als im Mietvertrag ver-
einbart ist, kann nicht umgelegt wer-
den. Auch die dort geregelten Umlage-
maßstäbe sind der Abrechnung zu-
grunde zu legen. Rechnungsbelege
muss der Vermieter nicht beifügen.

Die Abrechnung sollte stets an den
Mindestangaben gemessen werden.
Wenn ein Dritter die Abrechnung
nicht versteht, ist dies ein Zeichen für
den Vermieter, dass die eigene Abrech-
nung nicht den Maßstäben entspricht.
Vermieter sollten die Ausschlussfrist
von einem Jahr nicht ganz ausschöp-
fen. Der Mieter könnte bestreiten, die
Abrechnung erhalten zu haben.

Rechnet der Vermieter nicht ab, hat
der Mieter im laufenden Mietverhält-
nis das Recht, die Vorauszahlungen
einzubehalten. Der Mieter muss nur
die Nettokaltmiete bezahlen. Erst
wenn der Vermieter ordnungsgemäß
abrechnet, ist der Mieter zur Nachzah-
lung der Vorauszahlung verpflichtet.
Sollte das Mietverhältnis beendet sein,

kann der Mieter gar die Vorauszahlun-
gen der Vergangenheit zurückfordern,
da der ausgeschiedene Mieter sonst
kein entsprechendes Druckmittel hat.

Fallen für Vermieter

Vermietern ist zu empfehlen, Betriebs-
kostenvorauszahlungen rechtzeitig
anzupassen. Sind die Vorauszahlun-
gen deckend, kann es keine Nachzah-
lung aus der Abrechnung geben, die
durch die Ausschlussfrist abgeschnit-
ten wird. Die Rechtsprechung hat klar-
gestellt, dass eine Nachzahlung nur
ein Betrag ist, der die geschuldeten Vo-
rauszahlungen übersteigt. Der Vermie-
ter soll nicht dadurch Nachteil erlei-
den, dass der Mieter seine Vorauszah-
lungen nicht erbringt.

Falle 1 – Eigentumswohnung: Ver-
mieter neigen dazu, die Abrechnung
der Hausverwaltung für die Woh-
nungseigentümergemeinschaft an den
Mieter weiterzureichen. Dies ist prob-
lematisch. Einerseits sind viele Positio-
nen, die auf den Wohnungseigentü-
mer durch die WEG umlegbar sind,
nicht auf den Mieter umzulegen (Ver-
waltungskosten, Instandhaltungs-
rücklagen…). Zudem kann der Umla-
geschlüssel der WEG vom Umlage-
schlüssel des Mietvertrags abweichen.

Der Vermietermuss dann umrechnen.
Falle 2 – Abrechnung sonstiger Be-

triebskosten: Der Vermieter kann nur
die Betriebskostenpositionen abrech-
nen, die im Mietvertrag vereinbart
sind. Nur bei zwingenden Regelungen
wie der Heizkostenverordnung ist der
Vermieter gehalten, verbrauchsabhän-
gig abzurechnen. Sonstige Betriebs-
kosten sind nur umlagefähig, wenn
diese imMietvertrag ausdrücklich ver-
einbart worden sind.

SERIEHalten Vermieter sich
an Fristen, kann ihnen das
bares Geld bringen.

Experte erklärt,wie imMietrecht richtig abgerechnetwird
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VON ANDREAS STANGL

➤ Dr. Andreas
Stangl, Sozius der
Kanzlei am Stein-
markt in Cham, ist
Fachanwalt für Bau-
und Architektenrecht
sowie für Miet- und
Wohnungseigen-
tumsrecht.
➤ Stangl ist Autor in

mehreren Kommentaren, Fachbüchern
und Fachzeitschriften sowie Referent
der IHK.
➤ Kontakt: Kanzlei am Steinmarkt,
Steinmarkt 12, 93413 Cham; (0 99 71)
8 54 00; Internet: www.kanzlei-am-
steinmarkt.de.
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UNSER EXPERTE

Andreas Stangl
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SERIE

EIN PROBLEM?
EXPERTEN-RAT IN ALLEN
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